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Beschäftigungsrichtlinien 

der ERLACHER HÖHE

über Arbeitsbedingungen und Vergütung für sozialversicherungspflichtig beschäftigte Maßnahmeteilnehmer (ausgenommen AVR-Personal)

Vorwort:

Die ERLACHER HÖHE beschäftigt als MaßnahmeteilnehmerInnen  SozialhilfeempfängerInnen und langzeitarbeitslose Frauen und Männer in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen.

Besonderen Stellenwert haben Arbeitsangebote für wohnungslose Menschen im Rahmen der Hilfe nach § 72 und 18 ff BSHG.

Ziele dieser Beschäftigungsverhältnisse sind in der Regel unter anderem:

· psychosoziale Stabilisierung durch persönliche Hilfe- und Unterstützungsangebote der Sozialdienste


· Hilfeplanung mit der Perspektive der beruflichen Integration

· Training von Basis- und Schlüsselqualifikationen

· Vermittlung von beruflichen Fertigkeiten

· Vorbereitung für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

· Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes/Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Für diejenigen, für die ein Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt noch nicht oder nicht mehr möglich ist, möchte die ERLACHER HÖHE langfristige Beschäftigung anbieten.

Die Beschäftigung erfolgt unter dem Aspekt, die im Wirtschaftsplan festgesetzten Ziele zu erreichen. Hierzu nützt die ERLACHER HÖHE verschiedene Förderungsmöglichkeiten des III. Sozialgesetzbuches, des Landes, des Bundes, der Europäischen Union und die Hilfen nach §§ 18 folgende und §  72 Bundessozialhilfegesetz, sowie weiterer Finanzierungsmöglichkeiten zur befristeten und/oder unbefristeten Beschäftigung und Qualifizierung von arbeitslosen Menschen. 

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Beschäftigungsverhältnisse in allen Teileinrichtungen der ERLACHER HÖHE. 

Sie sind Bestandteil jedes Arbeitsvertrages mit der Erlacher Höhe.

§ 2 
Arbeitsvertrag

Ein Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. Dem/der Beschäftigten wird eine Ausfertigung ausgehändigt. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Eine Nebenabrede kann gesondert gekündigt werden. Der/die Beschäftigte hat auf Antrag das Recht auf Einsicht in seine/ihre Personalakte.

§ 3 
Probezeit

Die ersten 3 Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit. Während der Probezeit wird mindestens ein Auswertungsgespräch geführt. Eine einmalige Verlängerung der Probezeit um

3 Monate ist möglich. 

§ 4 
Weisungsrecht

Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem/der Beschäftigten jede Arbeit zuzuweisen, deren Ausübung ihm/ihr zumutbar ist. 

§ 5 
Regelmäßige Arbeitszeit

Absatz 1: Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung ausschließlich der Pausen durchschnittlich 38,5 Stunden. Bei Teilzeitbeschäftigungen der jeweils entsprechende Anteil. 

Absatz 2: Die tägliche Arbeitszeit richtet sich nach der im jeweiligen Bereich/in der jeweiligen  Arbeitsgruppe vereinbarten Arbeitszeit. Sie kann bei Bedarf bis auf maximal 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Monaten die werktägliche Arbeitszeit von durchschnittlich 7,7 Stunden oder die entsprechende Arbeitszeit bei einer Teilzeitbeschäftigung nicht überschritten wird.. 

§ 6  
Sozialdienst

Jeder/jede Beschäftigte hat die Möglichkeit die persönlichen Beratungsangebote der ERLACHER HÖHE kostenlos in Anspruch zu nehmen. Die Beratung und Betreuung kann nach Absprache  mit dem/der zuständigen  ArbeitsanleiterIn/GruppenleiterIn auch während der Arbeitszeit erfolgen.

§ 7 
Vergütung:

Der Eingangslohn beträgt grundsätzlich z. Zt. DM 13,06 oder 6,68 Euro. Dies ist der zugesicherte Mindestlohn. Darüber hinaus können die Beschäftigten Zulagen entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Betriebszugehörigkeit erhalten.

Eine Qualitäts- oder Leistungszulage wird zusammen mit den Beschäftigten spätestens nach 3 Monaten und danach spätestens alle 6 Monate überprüft und ggf. angepasst. Dabei wirken die jeweiligen ArbeitsanleiterInnen/GruppenleiterInnen und/oder der/die Beschäftigte und/oder der Sozialdienst mit. 

Zulage 1:

DM
1,24

oder Euro 0,63

Zulage 2:

DM
2,04

oder Euro 1,04

Zulage 3:

DM
3,27

oder Euro 1,67

Weitere persönliche Zulagen können bei besonders begründeten Ausnahmefällen gewährt werden. Sie bedürfen der Schriftform. Ist ihre Gewährung an Bedingungen geknüpft, die der/die Beschäftigte erfüllen muß und entfallen diese Bedingungen nach Gewährung einer Zulage, entfällt auch die Zulage. 

Die Auszahlung des Lohns für versicherungspflichtig Beschäftigte erfolgt spätestens zum 20. des Folgemonats. Können aus organisatorischen Gründen die Abrechnungen erst später erfolgen, hat der/die Beschäftigte entsprechend seiner Arbeitsleistung Anspruch auf eine Lohnvorauszahlung.

Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem Lohn, der für die entsprechende Vollzeitbeschäftigung festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit ihm/ihr vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht. 

§ 8 
Zeitzuschläge

Absatz 1: Für bestimmte Arbeitszeiten erhält der Beschäftigte Zuschläge für ungünstige Arbeitszeit in Form von Pauschalen.

a) Samstagsarbeit ab 13 Uhr bis 20 Uhr 1,50 DM pro Stunde oder 0,77 Euro pro Stunde

b) Nachtarbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr 3,00 DM oder 1,53 Euro pro Stunde

c)  Sonntags- und Feiertagsarbeit oder Wochenfeiertage 3,00 DM oder 1,53 Euro pro Stunde

Es kann höchstens einer der 3 verschiedenen Zuschläge gewährt werden, der jeweils höchste Zuschlag muss gewährt werden.

§ 9 
Freiwillige Arbeitgeberleistungen 

Beschäftigte können in jedem Kalenderjahr eine Prämie erhalten. Sie wird für jeden Tag der Beschäftigung gewährt, in dem der/die Beschäftigte Anspruch auf Arbeitslohn (einschl. der Urlaubstage, anerkannter Krankheitstage, bezahlter Freistellung, bezahlte Feiertage, nicht aber unentschuldigte Fehlzeiten) hat. Ihre Höhe beträgt 2,40 DM oder 1,23 Euro pro Arbeitstag. 

Die Zahlung der Zuwendung erfolgt im Dezember mit der Novemberlohnzahlung.

Beschäftigte, die vor dem 30. November ausscheiden, erhalten zum Ausscheidungstermin die Zuwendungen anteilig nach den Arbeitstagen, in denen das Beschäftigungsverhältnis bestanden hat. 

§ 10 
Erholungsurlaub

Absatz 1: Der/die Beschäftigte hat in jedem Jahr einen Anspruch auf Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der/die Beschäftigte und der/die GruppenleiterIn tragen Sorge dafür, dass der Urlaubsanspruch während der Laufzeit des Arbeitsvertrags in Anspruch genommen wird. 

Absatz 2: Der Urlaubsanspruch beträgt 24 Arbeitstage pro Jahr. Er ist möglichst zusammenhängend zu nehmen und spätestens bis zum Ende des Urlaubsjahres anzutreten. Stehen dem betriebliche Belange entgegen, kann der Urlaub bis zum 31. März des folgenden Jahres genommen werden. Urlaub, der nicht in den genannten Fristen genommen ist, verfällt. 

Schwerbehinderte erhalten zusätzlich Urlaub nach dem Schwerbehindertengesetz.

Absatz 3: Der Urlaubsanspruch kann in der Regel erstmalig nach 6-monatigem Bestehen des Arbeitsvertrages geltend gemacht werden.

Absatz 4: Urlaubsanträge sind drei Wochen vor dem geplanten Urlaub an den Vorgesetzten zu richten. Soweit dienstliche Erfordernisse dem nicht entgegenstehen ist der Urlaub zu genehmigen.

Es ist möglich, dass der Urlaub oder Teile davon durch die ERLACHER HÖHE so gelegt wird, daß er in den Betriebsferien liegt.

§ 11 
Urlaubsgeld

Urlaubsgeld wird nicht bezahlt.

§ 12 
Urlaubsabgeltung

Ist bis zum Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Urlaubsanspruch noch nicht erfüllt, ist der Urlaub während der Kündigungsfrist zu gewähren und zu nehmen. Kann der Urlaub ausnahmsweise nicht gewährt werden, wird der Urlaub abgegolten. Dies gilt auch, wenn das Arbeitsverhältnis durch einen Auflösungsvertrag endet.

§ 13 
Arbeitsbefreiung

Absatz: 1 Ist der Beschäftigte aus wichtigen persönlichen Gründen an der Ausübung seiner Tätigkeit verhindert, so kann er auf rechtzeitigen Antrag für die Dauer der notwendigen Abwesenheit unter Weiterzahlung seines Lohns aus folgenden Anlässen freigestellt werden:

-
bei Umzug des Beschäftigten mit einem eigenen Hausstand 1 Arbeitstag

-
bei der Eheschließung des Beschäftigten 1 Arbeitstag

-
bei der Niederkunft der mit dem Beschäftigten in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partnerin 1 Arbeitstag

-   beim Tod des/der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartners, Eltern, Geschwister 

    oder eines Kindes 2 Arbeitstage

Absatz 2: In begründeten Fällen kann kurzfristige Arbeitsbefreiung ohne Lohnfortzahlung gewährt werden, wenn dienstliche oder betriebliche Verhältnisse dies gestatten.

§ 14 
Qualifizierung

Beschäftigungsverhältnisse bei der EH sind grundsätzlich auf Qualifizierung ausgerichtet. Deshalb sind im alltäglichen Arbeitsablauf qualifizierende Elemente vorgesehen, die je nach individuellen Möglichkeiten der/des Beschäftigten, ausgeprägt. Der/die Beschäftigte wird darüber hinaus auf Antrag für betriebliche und außerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen unter Weiterzahlung seines/ihres Lohnes für bis zu 5 Arbeitstage im Jahr freigestellt.

§ 15 
Befristete Arbeitsverhältnisse

Absatz 1: Befristete Arbeitsverhältnisse enden ohne besondere Kündigung durch Fristablauf.

Absatz 2: Befristete Arbeitsverhältnisse können während der Dauer der Befristung nur außerordentlich gekündigt werden.

§ 16
Kündigungsfristen

Absatz 1: Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis zu jedem  Zeitpunkt beiderseitig

mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden.

Absatz 2: Das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten kann mit einer Frist von einem Monat zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

Besteht das Arbeitsverhältnis länger als 2 Jahre, beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats. Besteht das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre, beträgt die Kündigungsfrist 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Absatz 3: Das Arbeitsverhältnis kann in beiderseitigem Einvernehmen mit kürzerer Frist beendet werden. (Bsp: Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt)

§ 17 
Beschäftigtenvertretung

Die Beschäftigten der ERLACHER HÖHE können in jeder Abteilung eine Beschäftigtenvertretung wählen. Sie besteht jeweils aus 2 Personen. Sie wirkt in grundlegenden Arbeitsangelegenheiten mit. Das Verfahren und die Inhalte regelt eine noch zu erarbeitende Beschäftigtenvertretungsordnung.

§ 18 
Ausschlußfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlußfrist von 6 Monaten nach Fälligkeit vom Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden.

§ 19 
Salvatorische Klausel

Soweit regelungsbedürftige Sachverhalte in dieser Richtlinie oder im Arbeitsvertrag nicht geregelt sind, gelten die gesetzlichen Regelungen. Sollten einzelne Regelung dieser Richtlinien ungültig, noch nicht geregelt oder rechtswidrig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

§ 20 
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten nach Verabschiedung durch die Abteilungsleiterkonferenz zum 01.07.2001 in Kraft. Sie wirken, soweit rechtlich zulässig und mit Verbesserungen für Beschäftigte verbunden, auch in bestehende Arbeitsverträge hinein, ohne dass diese geändert werden müssen.

§ 21 
Überprüfung

Die vorstehende Beschäftigungsrichtlinien werden spätestens zum 30.06.2004 auf ihre Richtigkeit, Sinnhaftigkeit, überprüft.

Beschlossen von der Abteilungsleiterkonferenz am 16.07.2001
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